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Abgelenkt und bestohlen
Anlässlich eines Urlaubes in Spanien begab sich der Urlauber in ein Strassencafe und setzte sich zu anderen Personen an den Tisch. Seine Tasche stellte er neben seinem Stuhl auf dem Boden ab und wendete sich nach vorne den Tischgesprächen zu.
Als er zwischendurch nach seiner Tasche griff, bemerkte er, dass seine Tasche geöffnet war. Er stellte fest, dass sowohl seine Geldbörse als auch seine Digitalkamera aus seiner Tasche entwendet waren.

Er machte seinen Schaden bei seiner Reisegepäckversicherung geltend. Diese lehnte jedoch eine Eintrittspflicht ab und verwies den Golfer auf sein eigenes Verschulden.

Seine gegen die Versicherung angestrengte Klage hatte aber keinen Erfolg. Das Amtsgericht Hamburg gab der Versicherungsgesellschaft Recht. Der Richter stellte sich auf den Standpunkt, dass der Urlauber den versicherungstechnischen Anforderungen nicht entsprochen habe und seine Tasche bzw. deren Inhalt nicht angemessen sicher verwahrt habe. Eine solche sichere Verwahrung läge nämlich nur dann vor, wenn die Tasche bzw. deren Inhalt sich nicht nur im Blickfeld des Urlaubers, sondern zugleich derart in seiner Nähe befunden hätten, dass ein Zugriff eines Unbefugten jederzeit entweder hätte verhindert oder zumindest sofort hätte entdeckt werden können.
(Amtsgericht Hamburg, Aktenzeichen 17A C 476/02)
